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28 .Jahrgang,Wien,Samstag,22. April1922.
SitzungenimRathause.DerStadtsenathältamDienstag10Uhrvormittags
eineSitzungab .- DerGemeinderattritt amFreitagum4Uhrnachmit-¬
tagszueinerSitzungzudammen.
EntfallendeSprechstunde,MontagentfälltwegendienstlicherWerhinde:
rungdieSprechstundebeimamtsführendenStadtratWeber.
EiserneSalvatormedaille.DerGemeinderathatinvertraulicherSitzung
derschwedischenStaatsangehörigenFrauEditmaLagergrenausHelsingborg
indankbarerWürdigungihresäusserstsegensreichenWirkenszurLinder
rungderNotderWienerKinderdieeiserneSalvatormedailledesStadt
Wienverliehen.

KündggungoderBelogierung,bei43UnbewohnbarkeitderfrüherenWohnung
bei94lagensonstigezwingendGründevor .119Untermieternwurden
in derselbenWohnungdieRechteeinesHauptmieterszugestanden ,meist
ausGründendesPlatzmangels.100Untermietenwohnteninausgesproche-¬
nenMassengurtieren,17drhieltendieWohnungwegenrechtskräftigerKün¬
digungoderDelcgierungund165ausdenverschiedenenGründen ,die
sonsteineExistenzimUntermietverhältnisunmöglichundunerträglich
machen.Wohnungstauschgesuchewurden724bewilligt(hievon39miteiner
WohnungaußerhalbvonWien)und34abgewiesen.62Wohnungenwurdenganz.
oderzumgrösserenTeilamtlichgeräumt,undzwar47Klein - ,11kleine
Mittel-,3greseMittelwohnungenund1großeWohnung,ausserdem1Ge¬
schäftslokal.

DerWienerWohnungsmarktimMärz.ImMärzhaben3712WohnungswerberstarkenFunkenflug,derzugroßenBrandschädenführenkann .Esist
ihren Wohnbedarfgeltend gemacht .In 101 Begutachtungssitzungen wurdendaher von höchster Bedeutung ,alle Vorsorge zu treffen ,umdieEnt - ¬
4764MeldeblätterüberWohnungsansuchengesethtet,hievon1598alsbe -stehungsolcherBrändemöglichsthintanzuhaltenunddieVernichtung
vorzugt( ) ,2483alsberücksichtigungswürdig( II )anerkanntund683hochwertigerBodenfrüchtedurchFunkenzündungnachMöglichkeitzuver
abgewiesen( III ) .AngefordertwurdennachdemallgemeinenAnforderungs-¬

dieAnforderungenvon690Wohnungen( Sxx379Klein - ,90kleineMittel-¬

Wohn-und771Nebenräumen.DerAnlaßzurAnforderungwar . adieUn -LagerungleichtentzündlicherStoffe( Frucht .Strohtristen ,Heu¬
tervermietung( 311Fälle ) ,dieNichtbenützungderWohnung( 208 )die
UeberzühligkeitderWohnräume( 72) ,dieunzulänglicheBenützungder

Wohnung(38) ,dieLeerstehung(33) ,dieDoppelwohnung( 16) ,dieVer-¬
wendungzuanderenals WohnzweckenohneBewilligung( 15 ) ,dieVerwen-¬
dungzuunerlaubtenZwecken( ) .VondenMietämternwurdeüber567Ein-¬
sprüchegegenWohnungsanforderungenentschieden .239Einsprüchenwurde
Folge,13teilweiseFolgeund315keineFolgegegeben.Zugewiesenwur-¬
den858Wohnungen,In202FällenerfolgtedieZuweisungüberVorschlag
der Hausinhabung .WegenNichtberücksichtigungdes VorschlagesderHaus¬
inhabungwurdeüber 11 Einsprüchegegendie Zuweisungentschieden ,von
denenvierFolgegegebenwurde .Watsächlichbezogenwurdenvondenamt-¬
lichzugewsesenenWohnungen734( 613Klein-undKleinstwohnungen,85
kleineMittel-,28großeMittel-und8großeWohnungen)von746Parteien
DiemeistenWohnungenwurdenim13 .Bezirke( 67) ,diewenigstenim-¬
Bezirk( 9)vollzogen.15derzugewiesenenParteienwarenbishernichin
Wienwohnhaft.EssinddurchwegsnachWienversetzteöffentlicheAnge¬
stellte .VondenzugewiesenenParteienwaren336Hauptmieter,401Un¬

termieterund9Unterstandslos.BeiIll bisherigenHauptmieternwarder
wesentlicheGrunddesWohnbedarfesUeberbelag ,bei88rechtskräftige

SicherungsmagnahmengegenBrändedurchFunkenflug.Diedurchdie
gegenwärtigenVerhältnisseerzwungeneVerwendungminderwertigerKohle
fürLokomotivfeuerungverursachtbeidenmitDampfbetriebenenBahnen

hütenDerMagistratlegt daherdenAnrainerneinermitDampfkraftbe¬
recht363Wohnungen( 298Klein - ,26kleineMittel - ,31grosseMittel -trfebenenEisenbahnnahe ,imFeuerungsbereichderBahn( 57Meterbei¬
und 8 große Wohnungen )mit 544 Wohn -und 387 Nebenräumen ,nach dembe -derseits der Bahnkrone )den Anbauleicht brennbarer Feldfrüchteunlichst
sonderenAnforderungsrecht1103Wohnungen.In RechtskrafterwuchsenzuunterlassenunddortnurschwerbrennbareKulturpflanzenwieKartof-¬

faln ,Rüben ,Kraut ,Gemüse ,etz .anzubauen .Denlandwirtschaftlichen
43großeMittel-,41großeWonnungenund137EinzelKräume)mitIl14Körperschaftenwirdauchdasin§99- . O.enthalteneVerbotderfreien

schoberetz )imFeuerbereichderBahnmitderAufforderunginErinnerum
gebracht ,aufdessenstrengeEinhaltunghinzuwirken.

eoteee
AeritlicherDienstbeiderEheberatungsstelle.DerTerminfürdieBe-¬
werbungder ärztlichen Stelle bei der Eheberatungim städtischenGe¬
sundheitsamtewirdbis2 .Mai1922,12Uhrmittagsverlängert.Gesuche
andasstädt .Gesundheitsamt.



leinder DerKaufmannMorizKarminwurde ,nachdemsine Wohnungrechts -
kräftigangefordertwordenwar ,durchdasWohnungsamtdelogiert .Er
brachte gegen die GemeindeWien beim Bezirksgerichte Neubau eine Wider - ¬
spruchklageein undmachtegeltend ,dassdie Delogierungunzulässigsei ,
weildie AnfoederungnichtgegenihnsondernnurgegendenHauseigentüme
unddenfrüheren Mieterder betfeffendenWohnungdurchgeführtwordensei
Die beklagte Gemeindewendete die Unzulässigkeit des Rechtsweges ein und

machtegeltend ,dass die Anforderungrechtskräftig gewordensei undeine
Verständigung des Kägers deshalb unmöglich war ,weil er die Wohnungvon
dem früheren Mieter gemietet und hievon dem Wohnungsamtekeine Anzeige

erstattet hat .DasBezirksgerichtlehnte die EinwendungderUnzuäänglich
keitdesRechtswegesab ,erklärtesichzurEntscheidungdesRechtsfalles
für zuständigundwiesdie KlageausmeritorischenGründenkostenpflich-¬
tig ab .Gegendieses Erkenntnisbrachteder Klägerdie Berufungandas
Landesgericht ein .Der Anwalt der GemeindeWienDr .Carl Ornsteinbe - ¬
gründetedie Einwendungder UnzubässigkeitdesRechtswegesundbeantrag-¬
te die Zurückweisungder Klageaus diesemGrunde .DasLandesgerichthat
dasangefochteneUrteilunddasihmvorangegangeneVerfahrenalsnich-¬
tig aufgehobenunddie KlagewegenUnzulässigkeitdes Rechtswegeszu- ¬
rückgewiesen .DemvondemKlägereingebrachtenRevisionsrekurshatder
ObersteGerichtshofkeineFolgegegeben .ErbegründetedieEntscheidung
imwesentlichendamit ,dassdenGerichtenkeinUeberprüfungsrechtder
BerechtigungderWohnungsanforderungundderZulässigkeitihrerDurch-¬
führungzustehtundes nachdenbestehendenGesetzenundVerordnungen
keinemZweifelunterliegt ,dass die WohnungsanforderungundihreDurch-¬
führungin dendurchgerichtlichenSpruchunüberprüfbarenWirkungskreis
derpolitischenBehördefallen .DieAnschauungdesKlägers ,dassdasGe-¬
richt unter allen Umständendie gesetzliche Grundlagejeder vonden
VerwaltungsbehördenvorgenommenenExekutionzuprüfenberechtigtsei ,
ist deshalbnicht richtig ,weilimvorliegendenFalledasvondemKläge
in AnspruchgenommeneRechtkeinenvermögensrechtlichenAnspruchdar-¬
stellt ,sondernsich nur gegendie Berechtigungeiner vonderpoliti -¬
schenBehördeimRahmender erlassenenVollzugsanweisunggetroffehen
VerfügungMehrt ,derenUeberprüfungnurdemVerwaltungsgerichtshofezu-¬
steht .DemWohnungsamtemuss das Recht der Delogierung im Wegeder

politischenExekutionnachdenbestehendenGesetzenunbedingtzuer-¬
kanntwerden.
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